
Bekanntmachungen
Wohnen am Sichersdorfer Berg in Arnstein

Die Stadt Arnstein verkauft Bauplätze. Für Interessenbekundungen und Anfra-
gen steht Ihnen als Ansprechpartner Herr Fabian Helmerich, Geschäftsleitung,
unter 09363/801-31 oder per E-Mail: fabian.helmerich@arnstein.bayern.de
gerne zur Verfügung.

Sprechtag des Bauamtes LRA Karlstadt
Am Donnerstag, 26.02.2026 findet von 09:00 bis 11:00 Uhr im Rathaus Arn-
stein, 1. OG, der Sprechtag statt. Hierfür ist eine Anmeldung bis Montag,
23.02.2026 im Bauamt bei Herrn Andreas Gunkel nötig: Tel.-Nr. 09363/801-46
oder per E-Mail: andreas.gunkel@arnstein.bayern.de

Familienstützpunkt Arnstein – Programm Februar 2026
arni´s treff, Schweinemarkt 8, Arnstein

24.02.: Babycafé 09:30-11:00 Uhr
26.02.: Spielplatztreff 15:00-16:30 Uhr – Spielplatz Höflein

Streunerkatzen und Fundtiere – Stadtgebiet Arnstein
Die Stadt Arnstein wird unlängst mit verstärkten Anfragen zu Streunern und
Fundtieren, insbesondere Katzen, kontaktiert. In Absprache mit der Katzenhilfe
Würzburg ist das Thema von notwendigen Kastrationen gegenwärtig. Denn die
Zahl der Streuner wächst weiter.
Warum?
Ursache sind nicht kastrierte Freigänger. Sie fachen immer wieder die Streuner-
population an. Das Ergebnis sind unzählige Würfe, oft verborgen in Scheunen,
Gärten oder auf freiem Feld. Damit verbunden sind u. a.:

- ansteckende Krankheiten, Missbildungen, Parasiten
- Risiken für Haus- und Nutztiere
- Druck auf Ökosysteme (Vögel, Echsen, Wildkatze etc.)
- steigende Kosten für Steuerzahlerinnen und -zahler durch immer mehr,
immer kränkere Fundtiere in Tierheimen

Ohne Sie kommen wir nicht weiter: Bitte kastrieren Sie Ihre Katzen (männlich
und weiblich) rechtzeitig! Denken Sie dabei auch an Kennzeichnung (Chip/Tat-
too) und Registrierung (gratis bei Findefix/Tasso). Sie beobachten Streunerkat-
zen und/oder möchten Fundtiere melden? Setzen Sie sich gerne mit uns direkt
in Verbindung: ordnungsamt@arnstein.bayern.de oder per Telefon Frau Julia
Bauer: 09363/801-81.

Versammlung der Jagdgenossenschaft Schwebenried
Am Donnerstag, 26.02.2026 findet um 19:00 Uhr im Sportheim Schwebenried
eine Versammlung der Jagdgenossenschaft Schwebenried statt, zu der hier-
mit alle Jagdgenossen ordnungsgemäß eingeladen werden.
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Verlesung des Protokolls aus der Versammlung 2025
3. Bericht des 1. Vorstandes
4. Kassenbericht
5. Entlastung Kassierer und Vorstandschaft
6. Neuverpachtung der Gemeinschafsjagdreviere Drei, Zwei und Eins der Jagd-

genossenschaft Schwebenried
7. Wegebau
8. Jagdpachtschilling
9. Abschussplan / Streckenliste
10. Verschiedenes
11. Wünsche und Anträge
Bei der Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft kann sich jeder Jagdgenos-
se durch seinen Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten gerader
Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte volljährige Person oder
durch einen bevollmächtigten volljährigen derselben Jagdgenossenschaft an-
gehörigen Jagdgenossen vertreten lassen. Für die Erteilung der Vollmacht an
einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich. Ein bevollmächtigter
Vertreter darf höchstens einen Jagdgenossen vertreten. Für juristische Personen
handeln ihre verfassungsmäßigen Organe oder deren Beauftragte.
Miteigentümer und Gesamteigentümer haben nur eine Stimme und können ihr
Stimmrecht nur einheitlich ausüben, wobei der abstimmende Miteigentümer
oder der Gesamthandeigentümer als Vertreter des oder der anderen gilt. Dies
schließt aber nicht aus, dass jeder Miteigentümer oder Gesamteigentümer un-
abhängig von der Frage, wer das Stimmrecht für die Miteigentümer oder Ge-
samthandeigentümer ausübt, von einem anderen Jagdgenossen bevollmächtigt
werden kann, für ihn das Stimmrecht auszuüben.
Arnstein-Schwebenried, 09.02.2026
gez. Rudloff Gerold, Jagdvorstand

Versammlung der Jagdgenossenschaft Müdesheim
Am Samstag, 28.02.2026 um 19.30 Uhr findet im RSV-Sportheim Müdesheim
eine Versammlung der Jagdgenossenschaft Müdesheim statt, zu der alle
Jagdgenossen hiermit ordnungsgemäß eingeladen werden.
Tagesordnung:
1. Begrüßung / Totengedenken
2. Jahresbericht des Vorsitzenden
3. Verlesung der Niederschrift der letzten Versammlung
4. Kassenbericht 2025
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Verwendung des Jagdpachtschillings (Reinertrag der Jagdnutzung)
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Bei der Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft kann sich jeder Jagdgenos-
se durch seinen Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten gerader
Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte volljährige Person oder
durch einen bevollmächtigten Volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft ange-
hörenden Jagdgenossen vertreten lassen. Für die Erteilung der Vollmacht an
einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich. Ein bevollmächtigter
Vertreter darf höchstens einen Jagdgenossen vertreten. Für juristische Personen
handeln ihre verfassungsmäßigen Organe oder deren Beauftragte.
Miteigentümer und Gesamthandseigentümer haben nur eine Stimme und kön-
nen ihr Stimmrecht nur einheitlich ausüben, wobei der abstimmende Miteigentü-
mer oder Gesamthandseigentümer als Vertreter des oder der anderen gilt. Dies
schließt aber nicht aus, dass jeder Miteigentümer oder Gesamthandseigentümer
unabhängig von der Frage, wer das Stimmrecht für die Miteigentümer oder
Gesamthandseigentümer ausübt, von einem anderen Jagdgenossen bevoll-
mächtigt werden kann, für ihn das Stimmrecht auszuüben.
Veränderungen in der Grundstücksfläche sind dem Jagdvorsteher spätes-
tens bis eine Woche vor Versammlungsbeginn mitzuteilen.
Müdesheim, den 31.01.2026
Elmar Adelmann, Jagdvorsteher

Übung der Bundeswehr
Art der Übung: Truppenübung
Zeitpunkt: 21.02.2026, 07:00 Uhr – 23.02.2026, 17:00 Uhr
Raum: Stadt Arnstein, Altbessingen, Schwebenried, Gänheim
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden
Truppe fernzuhalten. Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen militärischen
Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) ausgehen, wird besonders hinge-
wiesen. Jeder Fund ist sofort der nächsten Polizeidienststelle zu melden. Das
Sammeln, der Erwerb, der Besitz und der Verkauf dieser Gegenstände sind
verboten und können nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches sowie nach
den waffen- und sprengstoffrechtlichen Bestimmungen geahndet werden. Schä-
den, die die Bundeswehr verursacht hat, sind der zuständigen Gemeinde- bzw.
Stadtverwaltung anzumelden, sofern sie nicht bereits durch den Flurschaden-
offizier abgegolten oder von Schadentrupps der Einheiten beseitigt worden sind.
Insbesondere sind hiermit die Jagdausübungsberechtigten auf die Übung hin-
gewiesen.

Verkehr
SuedLink-Baustelle

Im Zuge der SuedLink-Baustelle müssen städtische Wege durch die ausführen-
den Firmen genutzt als auch gesperrt werden. Aktuelle Informationen und De-
tails finden Sie auf der Homepage oder der Heimat-Info-App der Stadt Arnstein.

Verkehrsverhältnisse Arnstein – Marktstraße
Im Zuge notwendiger Wasserleitungsbauarbeiten wird die Marktstraße im Arn-
steiner Innenstadtkern von der oberen Gebäudeflucht der „Gaststätte Wecklein“
bis zum Einmündungsbeginn „Schelleck“ bis voraussichtlich Mitte April 2026
voll gesperrt.
Die Zufahrt für Anlieger bleibt im unteren Bereich der Marktstraße bis zum Be-
ginn der Baustelle weiterhin möglich. Im oberen Bereich ist die Zufahrt über die
Straße „Schelleck“ gewährleistet. Hierfür wird die bestehende Einbahnstraßenre-
gelung umgekehrt – das bedeutet: Die Einfahrt erfolgt über den „Schweinemarkt“
und das „Schelleck“ in die „Marktstraße“. In der Marktstraße gilt Begegnungsver-
kehr bis zum Baustellenbeginn. Die Ausfahrt erfolgt wie gewohnt über den Be-
reich des ehemaligen Gasthauses Engel auf die Schwebenrieder Straße.
Für mobilitätseingeschränkte Personen, die Termine im Bereich der Gesund-
heitsfürsorge wahrnehmen, werden Sonderparkflächen auf Höhe der „Markt-
straße 41“ eingerichtet. Diese dürfen ausschließlich mit entsprechenden Sonder-
parkausweisen genutzt werden, die in den jeweiligen Gesundheitseinrichtungen

erhältlich sind. Zusätzlich stehen Kurzzeitparkplätze (30 Minuten) auf Höhe
„Marktstraße 11“ für den Einkauf zur Verfügung. Die Parkregelung im Bereich
zwischen der „Marktstraße 4 und 22“ (Längsparkplätze) bleibt unberührt, solan-
ge die Baustelle nicht in diesem Teilbereich angekommen ist.

Öffnungszeiten/Sprechzeiten
Rathaus und Büro für Stadtmarketing

Rathaus, Marktstraße 37, 97450 Arnstein, Tel.-Nr.: 09363/801-0
Montag – Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 bis 18:00 Uhr
Stadtmarketing, Marktstr. 20, 97450 Arnstein, Tel.-Nr.: 09363/801-700/-702
Dienstag – Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr

Wertstoffhof und Grüngutabgabe
Mittwoch 15:00 bis 17:00 Uhr, Freitag: 15:00 bis 17:00 Uhr
Samstag: 10:00 bis 12:00 Uhr

Stadtbibliothek
Dienstag: 14:00 bis 17:00 Uhr,Mittwoch: 14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 bis 14:00 Uhr, Freitag: 10:00 bis 16:00 Uhr
Erreichbar: Tel.-Nr.: 09363/996484 oder E-Mail: info@stadtbibliothek-arnstein.de

Stadtarchiv
Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr und nach Vereinbarung (Besuch nur mit Ter-
minvereinbarung möglich)
Erreichbar: Tel.-Nr.:09363/801-89 oder E-Mail: stadtarchiv@arnstein.bayern.de

Hallenbad
Dienstag u. Mittwoch: 16:00 bis 21:00 Uhr
Donnerstag: 15:00 bis 16:00 Uhr nur Senioren und 16:00 bis 20:00 Uhr
Freitag: 14:00 bis 21:00 Uhr
Samstag: 13:00 bis 19:00 Uhr
Sonntag: 08:00 bis 13:00 Uhr

Sauna (Oktober bis April)
Dienstag: 16:00 bis 21:00 Uhr Herrensauna
Mittwoch: 16:00 bis 21:00 Uhr Damensauna
Donnerstag bis Samstag: während den Öffnungszeiten gemischter Saunabetrieb

Musikschule
Sprechstunde: immer montags und dienstags von 09:00 bis 12:00 Uhr
Erreichbar: Tel.-Nr.: 09363/801-780 oder E-Mail: info@musikschule-arnstein.de

Forstdienststelle
Ansprechpartnerin: Frau Lutz (Feuerwehr- und Forstverwaltung):
Tel.-Nr.: 09363/801-44 oder E-Mail: elisabeth.lutz@arnstein.bayern.de

Beratungsdienste
Familienstützpunkt Arnstein - arni´s treff, Schweinemarkt 8

Eine Sprechstunde für Familien findet nach Vereinbarung statt. Telefonische
Erreichbarkeit immer mittwochs von 08:00-10:00 Uhr unter 0159/04368588 oder
per E-Mail: familienstuetzpunkt.arnstein@eal-jugendhilfe.de

Seniorenberatung in Arnstein (Sprechstunde nach Bedarf)
Tel.-Nr.: 09363/801-0 oder E-Mail: seniorenbeauftragte.arnstein@gmail.com

Deutsche Rentenversicherung, Marktstraße 39
(Eingang über Kellereigasse)

Beratung und Antragstellung in Arnstein, nur mit Terminvereinbarung bei Erika
Glückstein unter Tel.-Nr. 09364/4429, möglich.

Beratung der Caritas für pflegende Angehörige
Beratungstermine immer im Rahmen des Dienstags-Bürgertreffs am letzten
Dienstag im Monat von 14:00 – 17:00 Uhr, arni´s treff, Schweinemarkt 8, Arn-
stein. Terminvereinbarung möglich bei Ruth Augsbach, Tel.-Nr.: 0176/11213157
oder per E-Mail: ruth.augsbach@caritas-msp.de

Caritas-Sozialstation St. Nikolaus e.V., Arnstein
Montag bis Freitag: 12:00 bis 13:00 Uhr, Tel.-Nr.: 09363/990-55

STADT ARNSTEIN
Arnstein, 20.02.2026
Franz-Josef Sauer, Erster Bürgermeister

Mitteilungen der Stadt Arnstein
mit den Stadtteilen: Altbessingen, Binsbach, Binsfeld, Büchold, Gänheim, Halsheim,

Heugrumbach, Müdesheim, Neubessingen, Reuchelheim, Schwebenried

www.stadtarnstein.de • poststelle@arnstein.bayern.de • Tel. 09363 /801-0


